
 
 

 
Ö ffentliche Bekanntmachung  

 
 

Die Stadt Künzelsau erlässt unter Berücksichtigung der Hinweise des Wirtschaftsministeriums 
vom 4. März 2021 gemäß §§ 8 S. 2 GastG i. V. m. § 1 Abs. 1 Gaststättenverordnung folgende  

 
A L L G E M E I N V E R F Ü G U N G  

 

1. Die in § 8 Satz 1 GastG geregelte Jahresfrist wird gemäß § 8 Satz 2 GastG um ein Jahr bis 

zum 17. März 2022 verlängert. 

 

2. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.  

 

3. Diese Allgemeinverfügung tritt spätestens außer Kraft, wenn die verlängerte Jahresfrist 

abgelaufen ist. 

 

 

B E G R Ü N D U N G  
 

Mit der Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 
Coronavirus (CoronaVO) vom 17. März 2020 hat die Landesregierung auf Grund von § 32 i. V. 

m. §§ 28 bis 31 und 36 Absatz 6 IfSG infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung 
des Virus SARS-COV-2 angeordnet. Aufgrund der damit zusammenhängenden Betriebsverbote 

für Gaststättengewerbe sind ein Teil der Gaststätten seit dem 18. März 2020 durchgehend ge-
schlossen. 

Nach § 8 GastG erlischt die Erlaubnis, wenn der Inhaber den Betrieb nicht innerhalb eines Jah-
res nach Erteilung der Erlaubnis begonnen oder seit einem Jahr nicht mehr ausgeübt hat. Die 
Fristen können verlängert werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt (§ 8 Satz 2 GastG).  

Betriebe, die zwischenzeitlich jedenfalls einen sonstwie gearteten Betrieb – etwa in Form eines 
Abhol- und Lieferdienstes – zumindest zeitweise ausüben konnten, sind von einer drohenden 

Löschung der Erlaubnis nicht betroffen, da eine Ausübung der Erlaubnis iSd § 8 S. 1 GastG – 
wenn auch in reduzierter Form – erfolgte. Für die jedoch durchgehend geschlossenen Betriebe 

ist eine Verlängerung der Jahresfrist notwendig, da andernfalls die Erlaubnis von Gesetzes we-
gen erlischt. 

 
Die Stadt Künzelsau stellt im Einklang mit dem Wirtschaftsministerium fest, dass die Corona-

Pandemie einen wichtigen Grund iSd § 8 S. 2 GastG für die Verlängerung der Erlaubnis im Falle 
der Nichtausübung darstellt. Aufgrund der Pandemie waren und sind ein Teil der Inhaber von 

Gaststättenerlaubnissen unverschuldet wegen der in der Corona-Verordnung des Landes je-
weils zeitabschnittsweise bzw. befristet angeordneten Betriebsschließungen daran gehindert, 

ihren Betrieb entsprechend der Erlaubnis auszuüben. Die Gründe für die Betriebsschließungen, 
die rein infektionsschutzrechtlicher Natur sind und überwiegend auf einem bundesweit abge-

stimmten, landeseinheitlichen Vorgehen im Zuge der Pandemiebekämpfung beruhen, sind von 
den Gastwirten als Erlaubnisinhaber daher nicht persönlich zu vertreten.  



 

Für die Verlängerung der Jahresfrist ist es nicht erforderlich, dass der Erlaubnisinhaber einen 
Antrag stellt. Der Gaststättenbehörde ist es möglich, die Jahresfrist auch ohne ausdrücklichen 

Antrag der jeweiligen Erlaubnisinhaber zu verlängern. Von dieser Möglichkeit macht die Gast-
stättenbehörde im Rahmen des pflichtgemäß ausgeübten Ermessens in Form einer Allgemein-

verfügung in ihrem Zuständigkeitsbereich Gebrauch, um die automatische Löschung allgemein 
zu Gunsten der Erlaubnisinhaber zu verhindern. 

 
Zweck der Allgemeinverfügung ist somit, den gastgewerblichen Betrieben – insbesondere die-

sen, die seit dem 18. März 2020 durchgehend geschlossen sind – den Fortbestand der Erlaub-
nisse auch in der weiteren Pandemiephase zu sichern. Es erscheint insgesamt angemessen und  

verhältnismäßig, unter Berücksichtigung des § 8 S. 1 GastG eine weitere Jahresfrist einzuräu-
men und die Wirksamkeit der Allgemeinverfügung zeitlich zu begrenzen.  

 
 

R E C H T S B E H E L F S B E L E H R U N G  
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
bei der Stadt Künzelsau, Stuttgarter Straße 7, 74653 Künzelsau erhoben werden.  

 
 

Künzelsau, 1. Juni 2021 
 

 
Stefan Neumann, Bürgermeister 
 

 
 

 
Tag der Veröffentlichung: 7. Juni 2021 
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